
II~1150 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen 'des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

574/J Anfrage 

der Abgeordneten 1 i w a n e c , Dr. ~u 1 1 ,Ing. S c h e i ben -

g r a f und Genossen 

an den Bundeskanzler» 

betreffend die Propagandaschrift "für alle". 

Bei der zweiten Nummer der in Ihrem Auftrag, Herr Bundeskanzler, 

herausgegebenen Pr::lpagandaschrift "für alle" fällt auf, daß das Impressum 

von dem der ersten Nummer abweicht. Diese Abweichung ist bisher nicht be

gründet Vfordeno 

Es fällt ferner auf 9 daß die Nummer 2 dieser Propagandaschrift eine 

bildliche Darstellung zweier Mitglieder der Bundesregierung enthält, deren 

Informationswert für di.e Öffentlichkeit äußerst zweifelhaft ist. Es sei 

in diesem Zusammenhang daran erinnert, daß der in der Nummer 1 der Propa

gandaschrift "für alle" abgebildete Bundesminister für Finanzen Dr oSchmitz 

kurz nach dem Erscheinen dieser Nummer aus dem Amt geschieden isto 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen sohin die 

A n fra gen : 

1) Welchen Wortlaut haben die Dienststücke des Bundeskanzleramtes

Verfassungsdienst sowie des Bundespressedienstes, die sich auf das Im

pressum der ersten sowie der zweiten Nummer der Propagandaschrift "für 

alle" beziehe!!.? 

2) Aus welchen Gründen weichen die Impressa voneinander ab? 

3) Welche Erwägungen hat das Bundeskanzleramt im Zusammenhang mit 

der Frage angestellt 9 ob der Bundespressedienst bzwo das Bundeskanzleramt, 

denen Rechtspersönli.chkeit unzweifelhaft nicht zukommt, im Impressum 

einer periodischen Druckschrift als Eigentümer, Herausgeber und Verleger 

angegeben werden darf? 

4) Welcher Informationswert für die Öffentlichkeit kommt nach Ihrer 

Auffassung, Herr Bundeskanzler, der Abbildung der auf Seite I der Nummer 2 

der Propagandaschrift "für alle" dargestellten Personen zu? 

5) Wie hoch waren die ~ nach Gattung aufzugliedernden - Kosten der 

Nummer 2 der Propagandaschrift "für alle"? 
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